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Neue EU-Regelwerke        
 
Beiliegend haben wir eine Stellungnahme der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen (DNR, 
BUND, KNU) bezüglich der Neuordnung der Biozid-Verordnung verfasst (Anlage1). Dabei haben wir 
einen Abgleich zu den weiteren EU-Regelwerken wie REACh, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 
(GPSG) und der anstehende Bauproduktenverordnung (CPR) vorgenommen und müssen erkennen, 
dass diese Regelwerke wenig kompatibel sind und z.T. auch widersprüchliche Regelungen 
aufweisen.  
 
Beim Durcharbeiten der Regelwerke entsteht der Eindruck, dass die Bezeichnungen und 
Zuordnungen nicht ausreichend erklärt und geordnet sind und in den diversen EU-Regelwerken 
missverständlich verwendet werden, wie z.B. Stoffe, Produkte, Erzeugnisse, Zubereitungen, 
Gemische, sowie auch der Unterschied zwischen Biozid-Produkten und bioziden Wirkstoffen nicht 
allgemeinverständlich dargestellt ist.  
 
REACH + BIOZIDE 
 

Um einen Gesamtblick für die unterschiedlichen Gefährdungen herauszubilden zu können, haben wir 
die über 140.000 zur REACh-Vorregistrierung angemeldeten Phase-in-Stoffe (PRS) und die 
identifizierten alten bioziden  Wirkstofffe aus der EU-VO 1451/2007 Anhang I, sowie die notifizierten 
bioziden Wirkstoffe aus Anhang II in eine Datenbank eingepflegt. Aufgrund dieser 
Vergleichsmöglichkeit wurde erkennbar, dass ein erheblicher Anteil Naturstoffe als verbotene biozide 
Wirkstoffe ausgewiesen sind, die gemäß REACH-Anhang IV Artikel 2 Abs.7 von der 
Registrierungspflicht ausgenommen sind. Die gelben PRS-Markierungen der nachfolgend 
aufgeführten Beispiele zeigen, dass auch die von der REACh-Registrierung befreiten Stoffe als 
Phase-in-Stoffe bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) gelistet sind.  
 
In der nachfolgend erwähnten PDM-Datenbank werden mehr als 500 verbotene alte biozide 
Wirkstoffe ausgewiesen die als Biozid-Produkte seit 1.Sept. 2006 nicht mehr verwendet werden 
dürfen. (siehe Anhang 1) 
 

• Aus der 30.ATP und der GHS-Verordnung (EG-Nr.1272/2008) haben wir ein weiteres 
Beispiele der legal eingestuften Stoffe - Borsäure - aufgeführt, der bereits als identifizierter 
aber nicht notifizierter biozider Wirkstoffe gemäß EU-VO 1451/2007 seit 1.Sept.2006 verboten 
ist. (Anhang 2)  

 
Aufgrund dessen, dass viele Bauprodukte wie Farben, Lacke, Putze, Dämmstoffe etc. mit bioziden 
Wirkstoffen ausgerüstet sind, sehen wir einen erheblichen Handlungsbedarf diese Wirkstoffe, für die 
bislang keine Abschneideregeln festgelegt wurden, genauer zu untersuchen und ggf. entsprechende 
Stoffdaten aus den Vorlieferketten einzufordern und den nachgeschalteten Anwender und Akteure zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Nachfolgend sind weitere Beispiele beschrieben, die nicht plausibel sind und einer dringenden 
Klärung bedürfen. Diesbezüglich haben wir uns bereits an die zuständige nationale Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) gewendet, um für die betroffenen Hersteller und 
Inverkehrbringer die Gesetzeslage sachlich richtig darstellen zu können.   
 
Notifizierte und nicht notifizierte biozide Wirksto ffe  
 

Bezüglich der Gefahrstoffbewertungen mit Gesundheits- und Umweltrelevanz ist gegenwärtig vieles 
unklar und undurchschaubar, wie z.B. die nicht notifizierten Biozide die - wie nachfolgend aufgezeigt - 
im REACh-Verfahren zur Registrierung angemeldet wurden. 
 
Wir haben uns deshalb bei der BAuA nochmals rückversichert mit dem Ergebnis, dass tatsächlich die 
nicht notifizierten alten Wirkstoffe in keiner Produktart (PA) als Biozid-Produkt mehr in den Verkehr 
gelangen dürfen und die REACh-VO und die Biozid-VO gleichbereichtigt nebeneinander stehen und 
das Prüfprogramm für die notifizierten Wirkstoffe auch getrennt von REACh zu bearbeiten sind. Die 
Ausnahme-Fristen für nicht notifizierte biozide alte Wirkstoffe sind gemäß EU-VO 1451/2007 am 
1.Sept.2006 abgelaufen. 
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Biozide + Naturstoffe 
 

Fragwürdig ist, weshalb in der EU-VO 1451/2007 -Anhang I  z.B. Nelkenöl, Ackerminzenöl, 
Leinsamenöl etc. als biozide Wirkstoffe aufgenommen sind und Orangenöl (CAS-Nr. 8000-57-9) als 
Topfkonservierer (PA 6) in Zubereitungen verboten sind. Die Frage wäre, aufgrund welcher 
Erkenntnisse diese Naturstoffe in der vorgenannten Biozid-Verordnung aufgenommen wurden und 
weshalb keine rechtzeitige Notifizierung eingereicht wurde, um den Nachweis zu erbringen, dass dies 
ggf. keine biozide Wirkstoffe sind.  
 

Wenn Leinsamenöl als Salatöl im Lebensmittelregal steht, wie kann dies gleichzeitig ein Biozid-
Produkt sein und die biozide Wirkung z.B. in einer Holzlasur entfalten. Da müsste schon die 
Homöopathie bemüht werden, die mit der Potenzierung die Wirkweise von Stoffen erklärt.  
Es fehlt auf jeden Fall die Anwendungsregel, wann wie und wo mit welcher Konzentration z.B. ein 
Naturstoff wie „Leinsamenoel“ seine biozide Wirkung entfaltet. 
 

Angenommen Leinsamenoel wäre als Produktart (PA) 7 - Beschichtungsschutzmittel notifiziert, 
müsste folgende Regel  aus der EU-Verordnung 1451/2007 beachtet werden: 
 
Für die Werbung mit Biozid-Produkten gelten gesonderte Bestimmungen. Bei jeder Werbung müssen 
die Sätze "Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen 
lesen." erscheinen. Diese Sätze müssen sich deutlich vom Rest der Werbung abheben. Die Werbung 
für ein Biozid-Produkt darf auf keinen Fall die Angaben "Biozid-Produkt mit niedrigem Risikopotential", 
"ungiftig", "unschädlich" oder ähnliche Hinweise enthalten bzw. verharmlosend wirken. 
 
Damit wird deutlich, dass für alle notifizierten und nicht notifizierten biozide Wirkstoffe eine 
Deklaration eine Anmeldung und eine Zulassung gefordert ist. 
 
Funktionszuordnungen >>> Biozid oder kein Biozid 
 

Fragwürdig sind auch die Spielräume mit denen eine Zuordnung als Biozid umgangen werden kann. 
So kann nach bisherigen Aussagen möglicherweise eine Umbenennung der Funktion wie  z.B.  
Lebensmittel, oder bei Boraten als Brandschutzmittel, sowie das Citronellöl (Duftöl) zur 
Aromatherapie dazu führen, dass die Regelwerke für Biozide nicht anzuwenden sind. 
 

Wenn die genannten Naturstoffe keine Biozide sind, dann wäre für die natürlichen kaltgepressten Öle 
und Extrakte gemäß REACh- Anhang VI, Artikel 2 Abs. 7 die Ausnahmeregel anzuwenden mit der 
Befreiung von der REACh-Registrierungspflicht.  
 

Die in den nachfolgenden Anlagen gelb markierten PRS-Anmeldungen für die verbotenen bioziden 
Wirkstoffe sind nicht plausibel, da diese Naturstoffe als Biozid entweder verboten sind, oder als 
Naturstoffe unter REACH von der Registrierungspflicht befreit sind. 
 
EU-Produktionen mit Wettbewerbsnachteilen 
 

Interessant ist nach Aussage der BAuA auch, dass außerhalb der EU die alten nicht notifizierten 
Biozide z.B. in Farben und Holzschutzmittel eingemischt werden dürfen und im EU-Raum legal in 
Verkehr gebracht werden dürfen. Innerhalb der EU das mit den aufgeführten alten bioziden 
Wirkstoffen aber nicht zulässig ist. 
 

Aus Sicht des Umwelt- und Verbraucherschutzes sollten die vorgenannten Punkte sowohl bei den 
Registrierungen der Phase-in-Stoffe als auch bei der Neuordnung der Biozid-Verordnung und der 
Bauproduktenrichtline angesprochen und geklärt werden.  
 

Es ist uns daran gelegen von der ECHA zu erfahren, ob und wie die Anmelde- und Zulassungspflicht 
der bioziden Wirkstoffe bei den Registrierungen der Phase-in-Stoffe berücksichtigt werden. Wie aus 
dem beiliegenden Vorschlag zur Neugestaltung der Biozid-Verordnung auf Seite 9 zu entnehmen ist, 
soll die ECHA künftig neben den REACh-Registrierungen auch die Zulassung und Aufnahme von 
Bioziden in die Positivliste regeln. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Manfred Krines  
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Anhang 1    
PDM-Datenbank  >>>  Quelle >> suche nach ...öl... und > nicht notifizierte alte Biozide (NN) 

 
 
Anhang 2    
PDM-Datenbank >  Quelle >>> nicht notifizierte alte Biozide (NN) - Borsäure  (30.ATP CMR2-Stoff)  
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Anmerkungen der nationalen Umwelt- und Verbraucherorganisationen zum 
Themenbereich 
 
Biozid-Verordnungsentwurf 2009/0076 vom 12.6.2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=com:2009:0267:fin:de:pdf 
 
(Zusammenfassungen von: Burkhardt – Krines  - König – Linden) 
 
Betreffend die HAUPTGRUPPE  2: Schutzmittel     (Erklärung aus o.g.VO) 
  
Produktart 6:   Topf-Konservierungsmittel 
Produktart 7:   Beschichtungsschutzmittel 
Produktart 8:   Holzschutzmittel 
Produkte zum Schutz von Holz, ab dem Einschnitt im Sägewerk, oder Holzerzeugnissen 
gegen Befall durch holzzerstörende oder die Holzqualität beeinträchtigende Organismen. 
Diese Produktart umfasst sowohl Präventivprodukte als auch Kurativprodukte. 
 
1. Kompatibilität zwischen Biozidverordnung und REA CH Verordnung? 
 
Bei der Erfassung der im Prüfprogamm zu untersuchenden bioziden Wirkstoffe aus der EU-
Verordnung 1451/2007 - Anhang II konnte festgestellt werden, dass eine Reihe von 
Wirkstoffen nicht zur REACH-Vorregistrierung (PRS) angemeldet wurden. Ungeklärt ist, 
ob und welche diese Stoffe nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand (Bewertungsbericht) 
noch legal in den Verkehr gelangen dürfen.  Von den über 500 nicht notifizierten alten 
bioziden Wirkstoffen aus der EU-Verordnung 1451/2007-Anhang I sind 32 Wirkstoffe bislang 
in keinen weiteren Regelwerken aufgeführt. Aufgefallen ist auch, dass ca. 450 nicht 
notifizierte alte Wirkstoffe aus diesem Anhang I zur Vorregistrierung (PRS) im REACh-
Verfahren angemeldet wurden. Es sind auch 12 Gefahrstoffe aus der Richtlinie 67/548/EWG-
Anhang I unter den nicht notifizierten Wirkstoffen aufgelistet sind, die keine REACh-
Vorregistrierung (PRS) aufweisen.   
  
In der EU-Verordnung 1451/2007 wird unter Artikel 17 ausgeführt, dass das Prüfprogramm 
ausgesetzt werden kann, wenn für den Wirkstoff z.B. im REACh-Verfahren eine 
Entscheidung in Form einer Registrierungspflicht vorgesehen ist.  
Kann davon ausgegangen werden, dass die im Prüfprogramm zu untersuchenden Wirkstoffe 
die nicht im REACh-Registrierungsverfahren und nicht in der EU-Verordnung 552/2009 
(Anhang XVII) „Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse" erfasst sind von 
der weiteren Inverkehrbringung ausgeschlossen sind, oder gilt für die genannten biozide 
Wirkstoffe der verlängerte Prüfzeitraum bis 8.10.2011 aus dem Verordnungsvorschlag >>>   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=com:2009:0267:fin:de:pdf 
  
Im Biozid-Verordnungsvorschlag 2009/0076 vom 12.6.2009 ist auf Seite 3 und unter (47) der 
Hinweis auf die mit Biozidprodukten behandelten Gegenstände (Erzeugnisse) und 
Materialien, hier sehen wir einen erheblichen Handlungsbedarf um das Schutzniveau im 
gesamten Lebensweges der Produkte zu erhöhen  -  inkl. des Entsorgungsweges. 
 
Beispiel Anhang XVII Stoffbezeichnung 32. bis 38. 
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2. Kennzeichnung von Biozidprodukten 

Unbeschadet anderer Vorschriften der Gemeinschaft für die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen 
gewährleisten, dass die Verpackung solcher Stoffe und Gemische, in denen sie in 
Konzentrationen von �  0,1 Gew.-% enthalten sind, gut sichtbar, leserlich und unverwischbar 
mit folgender Aufschrift versehen ist: ‚Nur zur Verwendung in Industrieanlagen‘.  

Hier fehlt die Stoffangabe:  Enthält:  "Stoffname"  - Nur zur Verwendung in Industrieanlagen 
und zu gewerblichen Zwecken – „Abfallschlüssel:  1234567 “ 
 
Es muss letztendlich auch ein Abfallentsorger erkennen können, dass ggf. besondere 
Entsorgungswege bei den behandelten "Gegenständen und Materialien" einzuhalten sind.  
  
3. Sprachregelungen 
 

Die im Biozid-Verordnungsvorschlag genannten Gegenständen und  Materialien sollten auf 
eine einheitliche Sprachregelung übertragen werden, die sich an den bisherigen Gefahrstoff-
Regelwerken (GHS) anschließt die als Stoffe, Gemische und Erzeugnisse bezeichnet 
werden.  
   
4. Deklarationen 
 

Dieser Punkt geht über die BPD hinaus: Alle Biozide sollten im Stoffdatenblatt des Produkt 
deklariert werden. Nicht nur diejenigen, die in einer Menge >0.1% enthalten sind oder einen 
kritischen R-Satz aufweisen. Also sollte grundsätzlich keine Abschneideregel gelten. 
 
Was geschieht, wenn für biozide Wirkstoffe (z.B. Irgarol) keine Deklaration vorhanden ist und 
keine fristgerechten Dossiers eingereicht werden, ist die weitere Verwendung dann noch 
legal. 
  
5. Harmonisierungen 
 

Die Stoffzulassung der BPD sollte mit anderen Richtlinien harmonisiert werden. Es kann 
nicht sein, dass z.B. Carbendazim als CMR-Substanz bei den Pestiziden in der Kritik steht 
und evtl. schon in Kürze die Zulassung verliert, und auf der anderen Seite die Biozid-
Richtlinie 98/8EG (BPD) solche Stoffe zulässt.  
  
6. Risikoabwägungen 
 

Die Metabolite bzw. Abbauprodukte sind laut BPD zu bewerten, wenn ein hohes 
Umweltrisiko ausgeht. Dies wird aber kaum gemacht und hat im Falle von Dichlofluanid und 
Tolylfuanid mit dem bei Ozonierung entstehenden Nitrosamin NDMA bereits viele 
Diskussionen ausgelöst. Nun soll nach der Zulassung im Holzschutz im Jahr 2008 die 
Anwendung wieder eingeschränkt werden. 
  
Wichtig ist ebenfalls zu betonen, dass die BPD schon heute nicht alle antimikrobiell wirksame 
Stoffe erfasst. Darunter sind z.B. zahlreiche Verbindungen vom Zink. Hier sollten alle 
Beteiligten stärker aufpassen, denn die Zulassung mit Risiko-Abschätzung ist immer noch 
besser als gar keine Abschätzung. 
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7. Zentrale Datenbereitstellung 
 
Sowohl nachgeschaltete Anwender und Akteure, als auch Konsumenten sollen schnell und 
effizient die Rechtslage zu Produktinhaltstoffen recherchieren können und an zentraler Stelle 
(Grundmaske) auf alle weiteren Informationen zugreifen können. Klein- und 
Mittelständischen Unternehmen (KMU) sollen in die Lage versetzt werden, frühzeitig die 
eigenen Formulierungen zu überprüfen und ggf. nach Substitutionsstoffen oder neuen 
Stofflieferanten zu suchen. Bislang werden diese PRS-Nummern der einzelnen 
Stoffanmelder von der ECHA nicht veröffentlicht, d.h. ein nachgeschalteter Formulierer kann 
demnach nicht überprüfen ob sein Stofflieferant noch am REACh-Registrierungsverfahren 
beteiligt ist oder nicht.  
http://www.positivlist.com/download/PDM_Startseite.pdf 
 
8. Nanomaterialien 
 
Hinzuweisen ist auch auf die Kosmetik-Verordnung, dort wurde eine generelle 
Deklarationspflicht für nanoskalige Partikel (Nanomaterialien) festgelegt. Da beispielsweise 
Nanosilber aufgrund der bioziden Wirkung auch in Baumaterialien (Kunststoffe, Farben) 
eingesetzt werden, sollte aus Vorsorgegründen die Deklarationspflicht im Sinne der Biozid-
Verordnung stärker kontrolliert und angemahnt werden.  
 
 
 
25.10.2009 
 
Dr. Michael Burkhardt, HSR/UMTEC,Rapperswil, CH, Experte für ECOS in CEN TC 351, INB 
NK 201 Nanotechnologie 
 
Manfred Krines, Agentur21, ARGE kdR, Mitglied im Normengremium NA 005-053-02 GA  
Emissionen aus Bauprodukten in die Innenraumluft 
 
Holger König, Ascona GbR, LEGEP, ARGE kdR, Experte für ECOS im CEN TC 351; 
Expertengruppe BMVBS für das Deutsche Gütesiegel nachhaltiges Bauen (DGNB) 
 
Prof.Dr. Wolfgang Linden, FH Lübeck, ARGE kdR, Mitglied im Normenausschuss Bauwesen, 
Nachhaltiges Bauen, (Vorsitz: Prof. Dr. Lützkendorf), und Koordinierungsausschuss Hygiene, 
Gesundheit und Umweltschutz, ehemals KOA 03, Mitglied im DGNB und Mitarbeiter im 
Fachbeirat Gesundheit. 
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Die neue europäische Bauproduktenverordnung – CPR –  in der Vorbereitungsphase 

CPR-Antrag: Informationen über gefährliche Substanz en 

Schweden schlägt einen neuen Unterparagraphen in Artikel 5 vor, der besagt, dass 
Leistungsbeschreibungen (DoP) Informationen über den Inhalt gefährlicher Substanzen im Produkt 
enthalten sollen. 
 
Dieser Vorschlag soll nicht den Umgang mit gefährlichen Substanzen regeln. Dies wird in den 
Chemischen Bestimmungen getan. Er soll vielmehr den Verbraucher über gefährliche Inhaltsstoffe 
informieren, nämlich in der Leistungserklärung / Leistungsbeschreibung. 
 
Die in den Vorschriften über die Information von Artikel 5 enthaltenen chemischen Substanzen sollen 
in einem neuen Anhang definiert werden. Die Richtlinien in diesem Anhang sollen sich auf die 
existierenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für gefährliche Inhaltsstoffe beziehen. Sollten 
diese gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften beispielsweise geändert werden, so muss der Anhang 
gemäß Artikel 50 berichtigt werden. Die Expertengruppe für gefährliche Inhaltsstoffe der Kommission 
(mit Vertretern der Mitgliedsstaaten) bezogen auf die Arbeit von TC 351 soll bei der Änderung von 
Anhang VI eine entscheidende Rolle tragen und die Ergebnisse und Erfahrungen ihrer Arbeit sollte 
berücksichtigt werden. 
 
An dieser Stelle schlägt Schweden einen Entwurf des Anhangs VI vor. Dieser soll als Anfangspunkt 
gesehen werden und für weitere Diskussionen dienen, sobald die grundsätzlichen Vorschriften über 
die Information in Artikel 5 festgelegt sind. 
 

Anlass: Charakteristik von allgemeinem Interesse 

Inhalt der „Gefährlichen Substanzen“ ist eine Charakteristik, die im Bausektor von allgemeinem 
Interesse ist, da alle Bauprodukte mindestens zwei Dinge gemeinsam haben: sie beinhalten alle 
chemische Stoffe und sie werden alle früher oder später zu Abfall. Die vorgeschlagene neue 
grundlegende Betriebsanforderung Nummer 7 hebt den Bedarf für Inhaltsdeklarationen hervor, 
genauso wie der erweiterte Geltungsbereich der grundlegenden Betriebsanforderung Nummer 3, 
nämlich den ganzen Lebenszyklus der Bauarbeiten. 
 
Die meisten Inhaltsstoffe sind nicht gefährlich. Für die Gefährlichen ist der Zugang zu Informationen 
aber entscheidend. Gründe dafür sind: 

- Die Möglichkeit Produkte zu wählen, die weniger / keine gefährlichen Substanzen enthalten 
- Die Möglichkeit die Problemquelle zu identifizieren 
- Geringere Kosten für das Abfallmanagement und Recycling während Umbau und Demontage 
- Geringere Risiken für die Umwelt und Gesundheit während des ganzen Lebenszyklus 
- Die Möglichkeit Ordnungskosten zu vermeiden 

 
Diese Gründe sind für die ganze Gesellschaft von gleicher Relevanz und deswegen ist dies eine 
Charakteristik allgemeinen Interesses. Deshalb wurde angeregt Informationen darüber zu geben 
sobald ein Produkt im Prozess der Leistungserklärung ist. 
 
Die Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe sollte als eine Dienstleistung für alle teilhabenden 
Anwender, dies beinhaltet auch Nutzer, die das Produkt während dessen Lebenszyklus gebrauchen, 
angesehen werden. Unter der gegenwärtigen chemischen Gesetzgebung sind solche Daten für 
Anwender sehr beschränkt. Das Wissen über gefährliche Substanzen bleibt gewöhnlich in frühen 
Stadien der Produktionskette. Mit diesem Vorschlag jedoch wird das Wissen auch denjenigen 
zugänglich, die die Produkte bearbeiten und nutzen. Dadurch erlangen sie das Wissen die Kosten, 
gesundheitliche Risiken und Umweltrisiken zu reduzieren und „grünere“ Innovationen zu entwickeln. 
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Artikel 5 
Inhalt der Leistungsbeschreibung 

1. Die Leistungsbeschreibung soll die Leistungen von (Bau)Produkten in Relation zu deren essentiellen 
Eigenschaften gemäß den relevanten vereinheitlichten technischen Spezifikationen ausdrücken. 

2. Die Leistungserklärung / Leistungsbeschreibung soll die folgenden Informationen enthalten: 

(a) den Produkttyp, für den sie erstellt wurde; 

(b)        den angestrebten Gebrauch für das Produkt 

(c) die Liste wichtiger Eigenschaften des Produktes für die die Beschreibung erfolgt ist, sowie die Werte, 
Grade und Klassen dieser Leistungen 

( d )     Informationen über den Inhalt gefährlicher Substanzen, wie in Anhang VI beschrieben  

(e) die Referenznummer des harmonisierten Standards, die europäische Beurteilungsgrundlage oder die 
technische Dokumentation, die für die Beurteilung jeder essentieller Eigenschaften verwendet wurde. 

 
 
Anhang VI – Entwurf 
Gemäß Artikel 5 sollen folgende risikoreiche Substanzen in der Leistungserklärung/ 
Leistungsbeschreibung angegeben werden, wenn sie in einem Produkt vorkommen: 
 

1) Sehr besorgniserregende Substanzen 
a. Substanzen der REACH-Kandidatenliste (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) 
b. Substanzen, die gemäß REACH-Liste (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) persistent, 

bioakkumulativ oder toxisch (PBT) sind 
c. Substanzen, die gemäß REACH-Liste (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) sehr 

persistent oder sehr bioakkumulativ sind (vPvB) 
d. Substanzen, die karzinogen, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend in 

Kategorie 1 oder 2 laut Richtlinie 1967/548/EWG zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über Klassifizierung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Substanzen sind. 

 
2) Substanzen mit bestimmten Klassifizierungen 

Substanzen, die die Klassifizierungskriterien der Richtlinie 1967/548/EEC zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Klassifizierung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Substanzen in folgenden Kategorien erfüllen 

a. karzinogen, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend in Kategorie 3 
b. Substanzen mit chronischer Toxizität (R48) 
c. Für die Umwelt gefährliche Substanzen mit möglichen Langzeitauswirkungen (R50-53) 
d. Ozon dezimierende Substanzen (R59) 
e. Substanzen, die bei Einatmen Sensibilisierungen verursachen können (R42) 
f. Die folgenden Substanzen, die bei Hautkontakt Sensibilisierungen verursachen können 

(R43): 
aufzuzählen: 

-  Substanzen, die sehr allergen wirken und die bei der Klassifizierung einer strengeren 
Konzentration der Einstufung von Zubereitungen zugeordnet werden 

-  Allergene Substanzen, die laut Richtlinie 1967/548/EWG in kosmetischen Produkten 
verboten sind 

 
3) Prioritär gefährliche Stoffe 
Prioritär gefährliche Stoffe wie sie im Anhang X der Richtlinie 2000/60/EC zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik aufgelistet 
sind. 
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